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3. mißbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tages-
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den ordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.
Berichten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum
hervorgehen;

4. verleiht ihrer Besorgnis Ausdrucküber die jüngste
Verschlechterung der Lage in dem besetzten palästinensischen
Gebiet einschließlich Jerusalems, die auf die israelischen
Praktiken und Maßnahmen und den Stillstand im Nah-
ost-Friedensprozeß zurückzuführen ist;

5. ersuchtden Sonderausschuß, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen
Politiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen unter Hinweisauf ihre einschlägigen Resolutionen,
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu
untersuchen, insbesondere Israels Nichteinhaltung der Be-
stimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten , und sich44

nach Bedarf mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz im Einklang mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu
setzen, um sicherzustellen, daß das Wohlergehen und die
Menschenrechte der Völker der besetzten Gebiete gewähr-
leistet sind, und ersucht ihn ferner, dem Generalsekretär so
bald wie möglich und danach je nach Bedarf Bericht zu
erstatten;

6. ersucht den Sonderausschußaußerdem, dem Ge-
neralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die
jeweilige Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems vorzulegen;

7. ersuchtden Sonderausschußferner, die Behandlung
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen;

8. ersuchtden Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuß alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen
kann;

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfalls auch künftig
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei
der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über den Sekretariats-Bereich Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit mit allen verfügbaren Mitteln für eine
möglichst weite Verbreitung der Berichte des Sonderaus-
schusses sowie von Informationen über seine Tätigkeit und
seine Arbeitsergebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene
Berichte des Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen
Aufgaben Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
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Die Generalversammlung,

eingedenkder einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats,

nach Behandlungder Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen , sowie der einschlägigen Berichte51

des Generalsekretärs ,52

in Anbetrachtdessen, daß die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen
völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen gehört,

betonend, daß sich die Besatzungsmacht Israel genauestens
an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts zu halten
hat,

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich53

Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische
Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die
Bestimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommensauf, im
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer
Abkommen alles zu tun, um in dem besetzten palästinensi-54

schen Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967
von Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner
Bestimmungen durch die Besatzungsmacht Israel sicher-
zustellen;

4. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.
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